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222 Fünftes Kapitel . Vom Staatscredit

jeder Zufall , der das Nationaleinkommen verkuͤrzt , jedes

innere Ereigniß , das auf die Faͤhigkeit , dieſes Einkommen

zu centra

1
ren , nachtheilig wirkt , jede auſſerordentliche ,

durch aͤuſſere Umſtaͤnde herbeigefuͤhrte Anſtrengung , die zur

N der Unabhaͤngigkeit und Sicherheit der Nation

nothwendig wird , die Mittel zur Zins - und Kapitalzahlung

verkuͤrzen , und bei dem beſten Willen der Regierung den

Credit zernichten . Die beſondere Verhaͤltniſſe aber , welche

bei der Beurtheilung des Einfluſſes fortgeſetzter Credit —

benutzungen auf die Hilfsquellen der Regierung zu beachten

ſind , und die eine ausfuͤhrlichere Eroͤrterung verdienen ,

werden wir weiter unten ( , . 6) naͤher betrachten .

Von dem Glauben an die Feſtigkeit d i tsregierung ,

ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen , als dem andern Element des

Staatscredits .

us der Staa

Die Ueberzeugung ,daß eine Regierung jederzeit den feſten

und ernſten Willen werde , ihre eingegangenen

Verbindlichkeiten treu zu erfuͤllen , haͤngt von dem Benehmen

derſelben ab , von der Lage , in der ſie ſich befindet , von

den conſtitutionellen Einrichtungen und im naͤmlichen Ver —

haͤltniſſe , als dieſe unwirkſam ſind , vorzuͤglich von dem

Geiſte , der die ganze Verwaltung belebt .

Sie beurkundet jenen Willen , nicht allein durch zweck—

maͤßige Vorkehrungen , welche die Regelmaͤßigkeit und Puͤnct —
lichkeit der bedungenen Zahlungen ſichern , durch Vermin —

derung jedes nicht von der Nothwendigkeit gebotenen

Aufwandes , der die Mittel zu Befriedigung der Staats —

glaͤubiger zu verkuͤrzen droht , ſondern ſelbſt durch die Wahl

der Perſonen , denen ſie die Verwaltung anvertraut ; und

nicht ſelten ſind die Beiſpiele in der Geſchichte der Finanzen ,

deren Haushalt durch Ungluͤcksfaͤlle oder üble Wirthſchaft
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2
zerruͤttet waren , daß ſchon auf die Berufung eines Mannes

von anerkannter Rechtlichkeit , Einſicht , Humanitaͤt und

Feſtigkeit zur Leitung der Geſchaͤfte , der geſunkene Credit

ſich ſchnell wieder erhob .

Eine Regierung , die von dem Gefuͤhle der Gerechtigkeit

durchdrungen iſt , wird ihre Pflichten gegen die Perſonen ,
die ihr , im Vertrauen auf die Heiligkeit der oͤffentlichen

Verſprechungen , ihr Vermoͤgen uͤberlaſſen haben , ſo lange

erfuͤllen , als es ihr moͤglich iſt . Vor Allem wird ſie ſich
jeder willkuͤhrlichen Verſchlechterung der geſetzlichen Zahlungs —
mittel enthalten , die , wie wir geſehen , einer Reduction der

beſtehenden Geldverbindlichkeiten in ihrer Wirkung gleich
kommt ) . Keine Ruͤckſicht auf das Mißvergnuͤgen , das
die Erhoͤhung der Abgaben erregen kann , wird ſie , ſtark
durch das Bewußtſeyn der Gerechtigkeit ihrer Maaßregeln und

durch den Beifall aller Gutgeſinnten , alle Mittel erſchoͤpfen,
die ihr das Nationaleinkommen gewaͤhrt . Eine ſolche Re⸗

gierung kann nur durch großes auſſerordentliches , un —
erwartetes Ungluͤck auf den Punct gerathen , wo ſie dem

Geſetze der Unmoͤglichkeit unterliegt . Die Quelle des Uebels
kann dann nur in den Anſtrengungen fuͤr das hoͤchſte und
gerechte Intereſſe der Nation liegen . Sie wird dann , wenn
ſie ſich wieder aufrichtet , alle Mittel aufbieten , um die
Wunden , die fruͤheres Mißgeſchick geſchlagen , wiederum zu
heilen .

Jede rechtmaͤßige Regierung genießt des Vertrauens , das
man in Hinſicht auf die Feſtigkeit ihres Wollens gegen ſie
hegt , ſo lange , als ſie fortfaͤhrt , ihre Verbindlichkeiten
puͤnctlich zu erfuͤllen . Werden ihre Hilfsquellen durch un⸗
gluͤckliche Ereigniſſe ſo ſehr geſchwaͤcht , daß es ihr an Kraͤften
hiezu gebricht , ſo wird der Nachtheil fuͤr den oͤffentlichen
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Credit in dem naͤmlichen Maaße ſich vermindern , als man

die Unterbrechung der Erfuͤllung ihrer Verbindlichkeiten mit

groͤßerer Sicherheit lediglich auf Rechnung des Ungluͤcks

ſetzen kann ; und der Credit muß ſich dann um ſo ſchneller

wieder heben , wenn guͤnſtige Ereigniſſe die Kraft zu leiſten

erhoͤht haben .

Es iſt uͤbrigens einleuchtend , daß bei gleich guͤnſtiger

Meinung uͤber die Staͤrke des Willens und die Gewiſſen —

haftigkeit der Verwaltung , das Vertrauen um ſo feſter

wurzelt , je mehr die innere und aͤuſſere politiſche Lage des

Landes die Feſtigkeit und Selbſtſtaͤndigkeit der Regierung ,

Ruhe und Ordnung verbuͤrgen , und je geringer die Schwierig⸗

keiten ſind , welche man zur treuen Erfuͤllung der beſtehen⸗

den Verbindlichkeiten zu uͤberwinden hat .

Wenn eine gerechte Regierung dieſe Verbindlichkeiten gegen

auswaͤrtige Glaͤubiger gleich gewiſſenhaft , wie gegen

inländiſche zu erfuͤllen ſuchen wird ; ſo liegt es doch in

der Natur der Sache , daß nach den Umſtaͤnden , das Ver—

trauen leichter wankt , wenn die oͤffentlichen Fonds eines

Landes ſich groͤßtentheils in den Haͤnden auswaͤrtiger Glaͤl—

biger befinden .

4.

Die Leichtigkeit , Darleihen zu erhalten , und der Zinsfuß der öffent

lichen Fonds ſind kein Maaßſtab des Credits .

Je leichter eine Regierung Darlehen zu finden vermag ,

deſto weniger braucht ſie fuͤr die gleiche Schuld die vor⸗

handenen Hilfsquellen in Anſpruch zu nehmen . Allein die
Groͤße der Mittel , die ſie zur Deckung der Zinſenlaſt in

dem Nationaleinkommen findet , ſteht weder in geradem

Verhaͤltniſſe mit der Leichtigkeit Anlehen zu finden , noch

vermindert ſich diefe Leichtigkeit in gleichem Verhaͤltniſſe mit
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